
Flexibilisierung des
Umwandlungssatzes als Alternative
Am 7. März 2010 wird Ober die
Senkung des BVG-Umwand-
lungssatzes abgestimmt. Das
dahinterliegende Problem ist
ilberschaubar, dessen Lösung
ebenfalls.
Wohlerworbenes Recht

Die Lebenserwartung, der
technische Zinssatz und die
Höhe der anwartschaftlichen
Hinterlassenen-Leistungen prä-
gen im wesentlichen die Höhe
des BVG-Umwandlungssatzes.
Nachdem dieser lange bei 7,2%
lag, wurde 2005 beschlossen,
diesen bis 2014 auf 6,8% zu re-
duzieren. Nun soil die Reduktion
beschleunigt und verstärkt wer-
den, und zwar nach Vorschlag
des Bundesrates von 6,8% auf
6,4% im Jahr 2016. Der bei der
Pensionierung festgelegte Um-
wandlungssatz wird ein wohler-
worbenes Recht, weil die Alters-
rente eine lebenslängliche
Zahlungsverpflichtung fill- die
Pensionskasse in dieser Höhe mit
sich bringt. Eine Reduktion ware
nur durch eine Gesetzesände-
rung möglich. Aus diesem Grund
können in Zeiten der Unterde-
ckung einer Kasse nur Zahlun-
gen der Arbeitgeber und die Bei-
träge der Erwerbstätigen far die
Sanierung der .Solidargemein-
schaft» Pensionskasse herange-
zogen werden. Das ist unbefrie-
digend, da dies bei den meisten
Kassen einer Quersubventio -
nierung von Erwerbstätigen an
Rentenbezilger gleichkommt.
Andererseits sind im heutigen
System nur die wenigsten Kassen
in der Lage, einen Teuerungsaus-
gleich auf die Altersrente zu ge-

währen.

Flexibilisierung
Mit Hinblick auf diese Un-

gleichheiten sollte eine teilweise
Flexibilisierung des Umwand-
lungssatzes geprilft werden. Da-
mit können die Renten in eine
garantierte Zahlung (feste Basis-
rente) und in einen vom Anlage-
ergebnis abhängigen Bonus
(Überschuss- oder Bonusrente)
aufgeteilt werden. Dies wiirde
die Chancen und Risiken zwi-
schen den Generationen besser
als bisher aufteilen und das Aus-
mass der notwendigen Riickstel-
lungen verringern.

Die Basisrente wird bestimmt
durch das Sparkapital bei Alters-
riicktritt, multipliziert mit einem
tiefen Umwandlungssatz. Die
Überschussrente (zum Beispiel
10 bis 15% der Gesamtrente)
wird aufgrund des Ergebnisses
einer Spartenrechnung (mass-
gebend sind Anlageergebnis
und Lebenserwartung) perio-
disch (1 bis 3 Jahre) festgelegt
und die Versicherten werden of-
fen informiert.

Reglementarisch verankert
Die Bestimmung der Ober-

schussrente ist an objektive Kri-
terien zu binden. Der Mechanis-
mus ist strikte einzuhalten,
damit kein Gewohnheitsrecht
entsteht. Dieser Mechanismus
ist nur für umhiillende Kassen
geeignet, da der Umwandlungs-
satz fiir die Basisrente tiefer liegt
als der BVG-Umwandlungssatz.
Alczeptanz und Verwaltbarket

Dieses System wurde von der

Pensionskasse der Pricewater-
houseCoopers in Zusammenar-
beit mit dem PK-Experten entwi-
ckelt und 2005 eingefiihrt. Es ist
von den Versicherten mit Ver-
ständnis aufgenommen worden
und ist einfach zu verwalten.
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